
GEMEINDE

MURI

Seetalstrasse 6
5630 Muri AG
www.muri.ch

Altes Gebührenmodell: CHF 205.–/Halbjahr (exkl. MWST)

Neues Gebührenmodell: CHF 227.50/Halbjahr (exkl. MWST)

DAS BEDEUTET
Das neue Gebührenmodell führt zwar vorübergehend zu einem Anstieg der Benützungsgebühr, ist aber verursacher-
gerechter und ist fortschrittlich, weil es sämtliche gesetzlichen Vorgaben und zusätzlich die Empfehlungen der 
Fachverbände berücksichtigt. Trotz der Gebührenerhöhung liegt Muri im kantonalen Vergleich nach wie vor im 
Durchschnitt. In einigen Jahren ist mit einer Senkung der Gebühren zu rechnen, da die grossen Investitionen bis dahin 
getätigt sein sollten.

NOCH FRAGEN?
Wir geben Ihnen gerne Auskunft. Kontaktieren Sie unsere Abwasser-Hotline unter 056 675 71 51 oder schreiben Sie uns
auf abwasser@muri.ch. Weitere Unterlagen und Informationen zu der Gebührenzusammensetzung finden Sie auf der 
Webseite der Gemeinde Muri unter dem Link www.muri.ch/abwasserrechnung oder mit QR-Code in der Kopfzeile.

Abwasser-Benützungsgebühren der Gemeinde Muri

SO FUNKTIONIERT DAS NEUE GEBÜHRENMODELL

In Absprache mit dem Preisüberwacher hat die Gemeinde Muri ihr Abwasser-Gebührenmodell überarbeitet. Dabei hat
sich gezeigt, dass die aktuellen Gebühren nicht fair auf die Liegenschaften verteilt sind und die zukünftigen Kosten 
für die Abwasserbewirtschaftung nicht decken, da zurzeit grosse Investitionen wie der Um- und Ausbau der ARA
Muri getätigt werden müssen. Diese dürfen von Gesetzes wegen nicht über Steuergelder bezahlt, sondern müssen 
über die Abwasserkasse finanziert werden. Das Gebührenmodell und die Gebührenhöhe wurden am 20. August 
2020 von der Gemeindeversammlung genehmigt. Die Gebühren werden halbjährlich erhoben.
 

DAS ÄNDERT SICH
Anstelle der bisherigen Gebühr für die Gebäudegrundfläche werden neu Nutzungseinheiten (Wohnung oder 
Gewerbe) und Zählergrössen als Grundgebühren erhoben. Mit jeder Nutzungseinheit sind 50 m3 vom Abwasser-
verbrauch inbegriffen. Zu den Grundgebühren hinzu kommen die Gebühren für den effektiven Abwasserverbrauch 
(was über die inbegriffenen 50 m3 hinausgeht) sowie die Gebühren für Mischabwasser (häusliches Abwasser und 
Platzwasser) und Sauberabwasser (Dachwasser), die aufgrund der effektiven Flächen berechnet werden.
 

 SO WIRD DIE GEBÜHR BERECHNET

Nutzungseinheit
Wohnung/Gewerbe

Zählergrösse
20 mm–100 mm

Abwasserverbrauch
effektiv ab 50 m3

Mischabwasser
gemäss Fläche

Sauberabwasser
gemäss Fläche

Gebäudegrundfläche
CHF 47.50
190 m2 (Haus + Garage)

Sauberwasserflächen
CHF 0.–
0 m2

Abwasserverbrauch
CHF 120.–
120 m3

Hartflächen
CHF 37.50
150 m2 (Hausdach)

Total
CHF 205.–

BEISPIEL EINFAMILIENHAUS MIT EINLEGERWOHNUNG
Nutzungseinheit:   2EH     – Wohneinheit gemäss Bestand
Zählergrösse:         20mm – gemäss Angabe Wasserversorgung Muri
Wasserverbrauch:  120m3 – gemäss Angabe Wasserversorgung Muri
Wohnhaus:            150m2 – Dachwasser in öffentl. Mischabwasserleitung
Garage:                 40m2   – Dachwasser in private Versickerungsanlage
Vorplatz:                100m2 – Platzwasser versickert an Ort und Stelle

Grundgebühren
CHF 100.–  + CHF 70.–
2 Wohneinheit 1 Zähler/20 mm

Sauberabwasser
CHF 0.–
0 m2

Abwasserverbrauch
CHF 20.–
120 m3 – (2 x 50 m3)

Mischabwasser
CHF 37.50
150 m2 (Hausdach)

Total
CHF 227.50

Sickerfähiger 
Vorplatz 100 m2

privates 
Mischabwasser

privates Sauberabwasser
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Wohnhaus mit 
Einliegerwohnung

150 m2

Versickerungs-
anlage

Garage  
40 m2

VKurtisi01
Rechteck

VKurtisi01
Rechteck

VKurtisi01
Rechteck

VKurtisi01
Rechteck

VKurtisi01
Rechteck

VKurtisi01
Stempel


